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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof

Alle am 10.01.2007, 17.01.2007 und 24.01.2007 veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 10.01.2007:

05.04.2006 I R 20/05 KStG / EStDV
Abzug einer Durchlaufspende – Berufung auf Vertrauensschutz
Eine sog. Durchlaufspende ist nur dann abziehbar, wenn der Letztempfänger für denjenigen Veranlagungs-
zeitraum, für den die Spende steuerlich berücksichtigt werden soll, wegen Gemeinnützigkeit von der
Körperschaftsteuer befreit ist. Originaltext: R-57

11.07.2006 VIII R 67/04 EStG
Zum Nachweis der Emissionsrendite i.S. von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG bei Gleitzins-
Schuldverschreibungen
Der Kapitalverlust aus der vorzeitigen Einlösung einer Gleitzins-Schuldverschreibung kann nicht im Rahmen
der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach der sog. Differenzmethode gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2
und 4 EStG berücksichtigt werden.
Gleitzins-Schuldverschreibungen haben grundsätzlich eine Emissionsrendite.
Die Emissionsrendite ist nachgewiesen, wenn sie sich aus den vom Steuerpflichtigen eingereichten
Unterlagen ergibt. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 EStG eröffnet kein Wahlrecht im juristischen Sinne.

Originaltext: R-58

20.09.2006 I R 59/05 EStG / DBA-Australien 
Vorweggenommene Werbungskosten bei Umzug ins DBA-Ausland – Zuflussprinzip und Abflussprinzip
des § 11 EStG – Auslegung des DBA-Australien
1. Vorab entstandene Werbungskosten im Zusammenhang mit einer beabsichtigten nichtselbständigen
Tätigkeit im Ausland sind nicht in die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer einzubeziehen, wenn die
Einkünfte aus der beabsichtigten Tätigkeit nicht der deutschen Besteuerung unterliegen. Sie sind jedoch in
einem solchen Fall bei der Bemessung des anzuwendenden Steuersatzes zu berücksichtigen (Progressions-
vorbehalt), wenn dies nicht durch ein Doppelbesteuerungsabkommen ausgeschlossen wird (Bestätigung der
Senatsurteile vom 6. Oktober 1993 I R 32/93, BFHE 172, 385, BStBl II 1994, 113; vom 19. Dezember 2001
I R 63/00, BFHE 197, 495, BStBl II 2003, 302; vom 15. Mai 2002 I R 40/01, BFHE 199, 224, BStBl II
2002, 660).

Diese Ausgabe erscheint ohne den Teil „ZSteu-Beiträge“, weil der BFH zum 10., 17. und 24.01.2007
34 Entscheidungen veröffentlicht hat, die im ungekürzten Originaltext den Umfang dieses Heftes
ausfüllen. Die Redaktion



2. Die Höhe der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte ist nach deutschem Recht zu
ermitteln. Dabei sind die dort vorgesehenen Abzugsbeschränkungen zu berücksichtigen. Eine Ausnahme
hiervon gilt nur für Beschränkungen, die sich daraus ergeben, dass die betreffenden Einkünfte nicht der
deutschen Einkommensteuer unterliegen bzw. abkommensrechtlich steuerbefreit sind.
3. Ein Zusammenhang mit nach deutschem Recht steuerfreien Einnahmen hindert den Werbungskosten-
abzug auch dann, wenn die betreffenden Aufwendungen mit erst in Zukunft zu erwartenden Einnahmen
zusammenhängen. Originaltext: R-60

26.09.2006 X R 3/05 EStG
Kürzung des Vorwegabzugs für Vorsorgeaufwendungen bei Ehegatten als Gesellschafter-Geschäfts-
führern – Drittaufwand
Sagt die GmbH nur einem ihrer beiden zu gleichen Teilen beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer eine
Altersversorgung zu, so ist der diesem Gesellschafter-Geschäftsführer zustehende Vorwegabzug für Vorsorge-
aufwendungen auch dann um 16 v.H. des Geschäftsführergehalts zu kürzen, wenn es sich bei dem anderen
Gesellschafter-Geschäftsführer um den mit ihm zusammenveranlagten Ehegatten handelt.

Originaltext: R-63

26.09.2006 X R 39/05 AO / FGO
Fortsetzung eines kraft Gesetzes ruhenden Einspruchsverfahrens durch Entscheidung der Finanz-
behörde – Voraussetzung der sog. gesetzlichen Zwangsruhe – keine Teileinspruchsentscheidungen –
Ergänzung einer Ermessensentscheidung – Geltendmachung der Rechtswidrigkeit des Widerrufs eines
Ruhens des Verfahrens
Ein gemäß § 363 Abs. 2 Satz 2 AO 1977 kraft Gesetzes ruhendes Einspruchsverfahren kann nach § 363 
Abs. 2 Satz 4 AO 1977 fortgesetzt werden. Eine solche Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen 
der Finanzbehörde. Diese muss daher ihre Ermessenserwägungen offenlegen. Originaltext: R-65

27.09.2006 IV R 7/06 EStG
Zusammenhang einer Bilanzänderung mit einer Bilanzberichtigung gemäß § 4 Abs. 2 EStG –
Verbindlichkeit als Betriebsvermögen 
1. Eine Bilanzänderung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG liegt nicht vor, wenn sich einem Steuerpflichtigen
überhaupt erst nach Einreichung der Bilanz die Möglichkeit eröffnet hatte, erstmalig sein Wahlrecht, hier
i.S. des § 6b Abs. 1 oder Abs. 3 EStG, auszuüben (Anschluss an Senatsbeschluss vom 25. Januar 2006 IV R
14/04, BFHE 212, 231, BStBl II 2006, 418).
2. Beruhte die bisher fehlende Ausübung des Wahlrechts jedoch auf einem zumindest fahrlässigen
Verhalten, z.B. dem Nichterfassen des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns, so ist der
Anwendungsbereich des § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG grundsätzlich eröffnet.
3. Der Umfang der Bilanzänderung ist auf den Gewinnanteil beschränkt, der sich im jeweiligen
Wirtschaftsjahr aus der Bilanzberichtigung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG ergibt. Originaltext: R-69

28.09.2006 V R 65/03 UStG / Richtlinie 77/388/EWG / EWI-Sitzabkommen
Innergemeinschaftlicher Erwerb eines neuen Kraftfahrzeugs: Steuerbefreiung nach Art. 10 des 
EWI-Sitzankommens
Der innergemeinschaftliche Erwerb eines neuen Kfz durch Bedienstete des EWI kann auch dann nach § 4b
Nr. 3 UStG 1993 i.V.m. Art. 10 des EWI-Sitzabkommens von der Umsatzsteuer befreit sein, wenn der PKW
zwar erst nach Aufnahme der Beschäftigung beim EWI erworben, aber als Übersiedlungsgut innerhalb der
Frist nach dieser Bestimmung des Abkommens „eingeführt“ wurde. Originaltext: R-71

28.09.2006 V R 57/05 UStG / Richtlinie 77/388/EWG
Steuerbefreiung für Umsätze aus der Abgabe von Mahlzeiten an Studenten durch ein Studentenwerk
Erfüllen die Umsätze aus der Abgabe von Mahlzeiten an Studenten durch eine Einrichtung des öffentlichen
Rechts, der die soziale Betreuung und Förderung der Studenten obliegt (Studentenwerk), nicht die Voraus-
setzungen des § 4 Nr. 23 UStG 1993, sind diese Verpflegungsleistungen nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. i
der Richtlinie 77/388/EWG steuerfrei. Gleiches gilt für Verpflegungsleistungen an Bedienstete der Einrich-
tung, die zur Durchführung der Aufgaben der sozialen Betreuung und Förderung der Studenten am Hoch-
schulort tätig sind. Originaltext: R-73

12.10.2006 V R 36/04 UStG / Richtlinie 77/388/EWG 
Anwendung des § 24 UStG 1999 und Art. 25 der Richtlinie 77/388/EWG auf die Lieferung selbst
hergestellter Produkte nach Einstellung der Bodennutzung
1. Welcher Ehegatte als Unternehmer zu erfassen ist, richtet sich grundsätzlich danach, in wessen Namen
die maßgebenden Umsätze ausgeführt wurden.
2. Zur Frage, ob landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nach Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebes noch
vorhanden sind, noch im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes i.S. des § 24 UStG 1999 geliefert
werden. Originaltext: R-75
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07.11.2006 VI R 2/05 AO / EStG
Rückzahlung von Arbeitslohn erst im Kalenderjahr des tatsächlichen Abflusses einkünftemindernd 
zu berücksichtigen 
Die Rückzahlung ursprünglich als laufender Arbeitslohn gezahlter Beträge gilt nicht schon in dem Kalender-
jahr als abgeflossen, in dem der laufende Arbeitslohn selbst gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 (jetzt Satz 4) EStG
i.V.m. § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG als bezogen galt. Die Rückzahlung ist erst im Kalenderjahr des tatsächlichen
Abflusses einkünftemindernd zu berücksichtigten. Originaltext: R-76

07.11.2006 IX R 4/06 AO / EigZulG
Scheindarlehen als mittelbare Grundstücksschenkung – Vorliegen eines Scheingeschäftes
1. Nicht mit Anschaffungskosten belastet und deshalb nicht anspruchsberechtigt (hier: eigenheim-
zulagenberechtigt) ist, wer den für den Kauf eines bestimmten Grundstücks vorgesehenen Geldbetrag 
vor dem Erwerb des Grundstücks zugesagt und bis zur Tilgung des Kaufpreises schenkweise zur Verfügung
gestellt bekommt.
2. Ein Scheingeschäft liegt vor, wenn die Vertragsparteien – offenkundig – die notwendigen Folgerungen
aus einem Darlehensvertrag bewusst nicht ziehen, weil das Darlehen von vornherein nicht zurückgezahlt
werden soll. Originaltext: R-78

07.11.2006 VI R 95/04 EStG
Zur Anwendung der 1 v.H.-Regelung bei Überlassung eines Firmenfahrzeugs und Vereinbarung eines
Nutzungsentgelts
Bei der 1 v.H.-Regelung zur Ermittlung der privaten Nutzung eines Firmenfahrzeugs handelt es sich um 
eine zwingende Bewertungsregelung, die nicht durch die Zahlung eines Nutzungsentgelts vermieden werden
kann, selbst wenn dieses als angemessen anzusehen ist. Die vereinbarungsgemäß gezahlten Nutzungs-
vergütungen sind von den nach § 8 Abs. 2 Sätze 2 und 3 EStG ermittelten Werten in Abzug zu bringen.

Originaltext: R-79

07.11.2006 VIII R 1/06 EStG
Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen – steuerschädliche Darlehensverwendung
Wird ein Darlehen, zu dessen Besicherung Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen eingesetzt werden,
zur Anschaffung von Anteilen an offenen Aktienfonds genutzt, liegt eine steuerschädliche Verwendung des
Darlehens vor. Die Zinsen aus den Lebensversicherungen sind daher in vollem Umfang nach § 20 Abs. 1 
Nr. 6 EStG steuerpflichtig. Originaltext: R-80

08.11.2006 VII R 52/05 VO Nr. 3665/87 / VO Nr. 32/82 / VO Nr. 800/1999
Ausfuhrerstattung: Zinsen auf zurückgeforderte Ausfuhrerstattung
1. Auf eine zurückgeforderte Ausfuhrerstattung sind keine Zinsen zu berechnen, wenn die Erstattung durch
einen Irrtum der zuständigen Behörde zu Unrecht gewährt wurde, ohne dass es darauf ankommt, ob der
Begünstigte selbst die Erstattungsvorschriften eingehalten hat oder den Irrtum hätte erkennen können.
2. Ein Irrtum der zuständigen Behörde liegt vor, wenn Ausfuhrerstattung gezahlt wird, obwohl eine
vorgeschriebene Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. Originaltext: R-82

21.11.2006 VII R 1/06 AO / BGB / InsO
Aufrechnung gegen Einkommensteuererstattung in der Wohlverhaltensphase
Ansprüche des ehemaligen Insolvenzschuldners auf Erstattung von Einkommensteuer gehören nicht zu den
in der Wohlverhaltensphase an den Treuhänder abgetretenen Forderungen auf Bezüge aus einem Dienst-
verhältnis oder an deren Stelle tretende laufende Bezüge (Anschluss an das BGH-Urteil vom 21. Juli 2005
IX ZR 115/04, BGHZ 163, 391). Originaltext: R-84

21.11.2006 VII R 68/05 AO / FGO
Unterbrechung der Zahlungsverjährung bei fehlender Handlungsfähigkeit – Regelungsgegenstand von
Abrechnungsbescheiden
Eine Pfändungsverfügung des Finanzamts gegen einen Dritten unterbricht die Zahlungsverjährung auch
dann, wenn der Vollstreckungsschuldner in dem betreffenden Zeitpunkt keine passive Handlungsfähigkeit
besitzt. Originaltext: R-85

28.11.2006 III R 6/06 EStG
Keine Änderung einer bestandskräftigen Aufhebung des Kindergeldes für das laufende Kalenderjahr
aufgrund geänderter Rechtsauffassung zur Ermittlung des Jahresgrenzbetrags
Ein bestandskräftiger Bescheid, mit dem die Familienkasse die Festsetzung von Kindergeld im laufenden
Kalenderjahr wegen der den Jahresgrenzbetrag (§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG) voraussichtlich übersteigenden
Einkünfte und Bezüge des Kindes aufgehoben hat (Prognoseentscheidung), ist nicht nach § 70 Abs. 4 EStG
zu ändern, wenn der Jahresgrenzbetrag allein deshalb unterschritten wird, weil nach der späteren Entschei-
dung des BVerfG die Arbeitnehmerbeiträge des Kindes zur gesetzlichen Sozialversicherung abweichend 
von der bisher vorherrschenden Rechtsauffassung nicht in die Bemessungsgröße für den Jahresgrenz-
betrag des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG einzubeziehen sind. Originaltext: R-87
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14.12.2006 IV R 57/05 EStG
Außerordentliche Einkünfte eines Freiberuflers aus einer Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit
Die Annahme außerordentlicher Einkünfte i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG setzt voraus, dass die Vergütung
für mehrjährige Tätigkeiten eine Progressionswirkung typischerweise erwarten lässt. Dies ist jedenfalls 
dann der Fall, wenn eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit – hier eines Freiberuflers – aufgrund
einer vorausgegangenen rechtlichen Auseinandersetzung zusammengeballt zufließt. Originaltext: R-89

b) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 17.01.2007:

13.06.2006 I R 78/04 KStG / EStG / DBA-Niederlande / EWGRL / EGV
Europarechtswidrigkeit des § 8b Abs. 7 KStG 1999 i.d.F. des StBereinG 1999
§ 8b Abs. 7 KStG 1999 i.d.F. des StBereinG 1999 vom 22. Dezember 1999 (BGBl I 1999, 2601, BStBl I 2000,
13) verstößt gegen die gemeinschaftsrechtliche Grundfreiheit der freien Wahl der Niederlassung nach Art. 52,
58 EGV, jetzt Art. 43, 48 EG (Anschluss an EuGH-Urteile vom 18. September 2003 Rs. C-168/01 „Bosal“,
EuGHE I 2003, 9409, ABlEU 2003, Nr. C 264, 8, und vom 23. Februar 2006 Rs. C-471/04 „Keller Holding“,
ZSteu 2006, R-413, ABlEU 2006, Nr. C 131, 20). Originaltext: R-91

09.08.2006 I R 50/05 KStG / EStG / DBA-Niederlande / EG
Europarechtswidrigkeit des § 8b Abs. 5 KStG 1999 a.F. / KStG 2002 a.F.
§ 8b Abs. 5 KStG 1999 a.F./KStG 2002 a.F. verstößt gegen die gemeinschaftsrechtliche Grundfreiheit der
freien Wahl der Niederlassung nach Art. 43, 48 EG (Anschluss an EuGH-Urteile vom 18. September 2003 
Rs. C-168/01 „Bosal“, EuGHE I 2003, 9409, ABlEU 2003, Nr. C 264, 8, und vom 23. Februar 2006 Rs. 
C-471/04 „Keller Holding“, ZSteu 2006, R-413, ABlEU 2006, Nr. C 131, 20). Originaltext: R-92

19.10.2006 III R 73/05 HGB / InvZulG
Bauzeitzinsen als Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die Investitionszulage
In der Steuerbilanz als Teil der nachträglichen Herstellungskosten eines Gebäudes zu Recht aktivierte 
Bauzeitzinsen sind auch in die Bemessungsgrundlage für die Investitionszulage einzubeziehen.

Originaltext: R-94

08.11.2006 X R 45/02 GG / EStG
Beschränkter Sonderausgabenabzug von Versorgungsaufwendungen – intertemporales Recht – Wieder-
einsetzung bei falscher Adressierung der Rechtsmittelschrift
Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen sind in den Veranlagungszeiträumen vor 2005 nur als
Sonderausgaben mit den sich aus § 10 Abs. 3 EStG a.F. ergebenden Höchstbeträgen abziehbar. Hieran hat
sich durch das Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes (AltEinkG) vom 5. Juli 2004 (BGBl I 2004, 1427)
zum 1. Januar 2005 nichts geändert. Dies folgt aus der zeitlichen Geltungsanordnung des § 52 EStG i.d.F. 
des Art. 1 Nr. 25 AltEinkG. Originaltext: R-95

08.11.2006 I R 69, 70/05  KStG / GG
„Körperschaftsteuer-Moratorium“ ist verfassungsgemäß
§ 37 Abs. 2a KStG 2002 i.d.F. des StVergAbG vom 16. Mai 2003 (BGBl I 2003, 660, BStBl I 2003, 321), der
ausschüttungsbedingte Minderungen der Körperschaftsteuer im Hinblick auf nach dem 11. April 2003 und
vor dem 1. Januar 2006 erfolgende Gewinnausschüttungen ausschließt („Körperschaftsteuer-Moratorium“),
ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Originaltext: R-98

16.11.2006 III R 74/05 EStG
Keine Einbeziehung der Beiträge des Kindes zu einer freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung
und Pflegeversicherung in die Bemessungsgröße für den Jahresgrenzbetrag
Aufwendungen des Kindes als freiwilliges Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung für die Beiträge
zur Kranken- und Pflegeversicherung sind nicht in die Bemessungsgröße für den Jahresgrenzbetrag (§ 32
Abs. 4 Satz 2 EStG) einzubeziehen. Originaltext: R-104

22.11.2006 X R 15/05 EStG
Besteuerung einer gegen fremdfinanzierten Einmalbeitrag erworbenen Leibrente mit Hinterbliebenen-
versorgung
Erwirbt der Steuerpflichtige durch (fremdfinanzierten) Einmalbeitrag eine Leibrente unter Einschluss einer
lebenslänglichen Hinterbliebenenrente zugunsten seines Sohnes, so sind die ihm erwachsenen Erwerbs-
aufwendungen (Werbungskosten) nicht nach den Grundsätzen über die Nichtabziehbarkeit von Drittauf-
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wand zu kürzen (Fortentwicklung der Rechtsprechung im Senatsurteil vom 16. September 2004 X R 29/02,
ZSteu 2005, R-141, BFHE 208, 129, BStBl II 2006, 234, betreffend Überschusserzielungsabsicht).

Originaltext: R-105

14.12.2006 III R 24/06 EStG
Keine Einbeziehung der Beiträge des Kindes zu einer privaten Krankenversicherung und Pflegever-
sicherung in die Bemessungsgröße für den Jahresgrenzbetrag
Beiträge eines beihilfeberechtigten Kindes für eine private Kranken- und Pflegeversicherung sind nicht in die
Bemessungsgröße für den Jahresgrenzbetrag (§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG) einzubeziehen, soweit sie auf Tarife
entfallen, mit denen der von der Beihilfe nicht freigestellte Teil der beihilfefähigen Aufwendungen für
ambulante, stationäre und zahnärztliche Heilbehandlungen abgedeckt wird. Originaltext: R-107

c) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 24.01.2007:

22.08.2006 I R 40/05 KStG / KStG / AktG / HGB
Gewinnverteilungsbeschluss i.S. des § 27 Abs 3 Satz 1 KStG 1991 bei Änderung des
Jahresabschlusses
Eine Ausschüttung bei einer prüfungspflichtigen GmbH beruht nicht auf einem den gesellschaftsrecht-
lichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss für ein abgelaufenes Wirtschaftsjahr 
(§ 27 Abs. 3 Satz 1 KStG 1991), wenn der geprüfte Jahresabschluss durch die Gesellschafterversammlung
geändert wird und der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers über die Nachtragsprüfung (§ 316 
Abs. 3 HGB) erst nach Ablauf der in § 173 Abs. 3 Satz 2 AktG angeführten Frist erteilt wird.

Originaltext: R-110

18.10.2006 XI R 9/06 EStG / GewStG
Wirtschaftsprüfer als Treuhänder im Rahmen von Immobilienfonds gewerblich
Wird eine aus Wirtschaftsprüfern bestehende GbR im Rahmen von Immobilienfonds als Treuhänderin 
für die Treuhandkommanditisten tätig, übt sie eine gewerbliche Tätigkeit aus. Originaltext: R-112

19.10.2006 III R 51/04 InvZulG 
Investitionszulage für eine Verkaufseinrichtung eines Betriebs des Fischereisektors und
Aquakultursektors
1. Eine Verkaufseinrichtung, die in einem fischverarbeitenden Betrieb sowohl dem Verkauf im Betrieb
verarbeiteter Produkte als auch nicht wesentlich veränderter Handelsware an private Haushalte dient, ist
investitionszulagenbegünstigt, wenn der Einsatz für den Verkauf der verarbeiteten Produkte überwiegt.
2. Von der Investitionszulage ausgeschlossener Einzelhandel im Fischerei- und Aquakultursektor ist die
Beschaffung von Gütern durch Marktteilnehmer und deren Veräußerung ohne wesentliche Veränderung 
an private Haushalte. Originaltext: R-114

26.10.2006 II R 32/05 GrEStG / AO
Keine mehrere grundbesitzende Personengesellschaften einbeziehende gesonderte Feststellung 
der Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer bei deren gleichzeitiger Auflösung und
Anwachsung des Gesellschaftsvermögens bei einem Gesellschafter trotz nachträglicher Verein-
barung einer Gesamtabfindung zu Gunsten des ausscheidenden Gesellschafters
Werden mehrere Personengesellschaften mit identischem Gesellschafterbestand und Grundbesitz in den
Bezirken verschiedener Finanzämter durch Kündigung zu einem bestimmten Termin aufgelöst und erwirbt
einer der Gesellschafter die Gesellschaftsvermögen durch Anwachsung, sind die Besteuerungsgrundlagen 
für die Grunderwerbsteuer auch dann nicht zusammengefasst für die Personengesellschaften gesondert
festzustellen, wenn die vormaligen Gesellschafter später eine unaufgegliederte Gesamtabfindung des
ausgeschiedenen Gesellschafters vereinbaren. Originaltext: R-115

07.11.2006 VI R 14/05 AO
Keine erneute Änderung eines nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a AO ergangenen Änderungsbescheides
aufgrund der nämlichen Zustimmung bzw. des nämlichen Antrags
1. Die Bestandskraft eines nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a AO 1977 ergangenen Steueränderungsbescheids
steht einer erneuten Änderung der Steuerfestsetzung nach dieser Vorschrift unter Berufung auf die
vorausgegangene Zustimmung bzw. den vorausgegangenen Antrag entgegen.
2. Die Ersetzungsregelung des § 365 Abs. 3 AO 1977 findet keine analoge Anwendung auf Änderungen 
nach §§ 172 ff. AO 1977 außerhalb eines Einspruchsverfahrens. Originaltext: R-117
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20.11.2006 VIII R 33/05 EStG / FGO
Saldierung des „Schattengewinns“ mit verrechenbaren Verlusten aus der Zeit vor der Tonnage-
besteuerung - Klagebefugnis bei Streit über die gesonderte und einheitliche Feststellung des
verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 Sätze 5 und 6 EStG
Der während der Tonnagebesteuerung gemäß § 5a Abs. 5 Satz 4 EStG nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 oder 
§ 5 EStG im Wege einer Schattenrechnung zu ermittelnde, der Besteuerung jedoch nicht zugrunde zu
legende Gewinn ist mit dem aus der Zeit vor der Gewinnermittlung nach § 5a Abs. 1 EStG entstandenen
und festgestellten nur verrechenbaren Verlust nach § 15a Abs. 2 EStG zu saldieren. Davon unberührt 
bleibt die Verrechnung auch mit einem im Streitjahr hinzuzurechnenden Unterschiedsbetrag nach 
§ 5a Abs. 4 Satz 3 EStG. Originaltext: R-118

22.11.2006 X R 29/05 EStG / Protokoll über die NATO-Hauptquartiere / LStDV
Ruhegehaltszahlungen an ehemalige NATO-Bedienstete sind Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit
1. Ob die von einer Koordinierten Organisation – hier: der NATO - bezogenen Ruhegehaltszahlungen auf
früheren Beitragsleistungen des Steuerpflichtigen beruhen und damit als Leibrente und nicht als Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit zu versteuern sind, bestimmt sich danach, ob der Steuerpflichtige zu ihrer
Erlangung eigenes Vermögen einschließlich zugeflossenen Arbeitslohns eingesetzt hat.
2. Behält die Koordinierte Organisation einen Teil vom Arbeitslohn des Steuerpflichtigen ein, um ihn als
Arbeitnehmerbeitrag einer Versorgungsrückstellung in ihrem Haushaltsplan zuzuführen, so fließt dem
Steuerpflichtigen dadurch kein Arbeitslohn zu. 
3. Die Steuerbefreiung für Bezüge und Einkünfte, die den Bediensteten eines NATO-Hauptquartiers in 
ihrer Eigenschaft als derartige Bedienstete gezahlt werden, findet auf laufende Ruhegehaltszahlungen 
keine Anwendung. Originaltext: R-121

07.12.2006 V B 163/05 AO / FGO / IFG
Benennung eines Anzeigeerstatters – Zuständigkeit des BFH über die Frage der Rechtmäßigkeit 
der Verweigerung von Akteneinsicht
1. Seit dem 1. April 2005 ist ausschließlich der BFH für eine gerichtliche Entscheidung darüber zuständig,
ob die Weigerung des FA, einem Beteiligten Akteneinsicht im finanzgerichtlichen Verfahren zu gewähren,
rechtmäßig ist.
2. Hat das FG nach dem 31. März 2005 über einen Antrag eines Beteiligten auf Akteneinsicht entschie-
den, ist diese Entscheidung auf Beschwerde hin aufzuheben; der BFH trifft über die Frage der Akten-
einsicht eine eigene Entscheidung.
3. Die Identität eines Anzeigeerstatters kann gegenüber dem Steuerpflichtigen dem Steuergeheimnis
unterliegen; im Einzelfall ist eine Abwägung vorzunehmen. Dabei kommt dem Informantenschutz
regelmäßig ein höheres Gewicht gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Steuerpflichtigen 
zu, wenn sich die vertraulich mitgeteilten Informationen im Wesentlichen als zutreffend erweisen und 
zu Steuernachforderungen führen (Bestätigung der Rechtsprechung). Originaltext: R-125
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